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Kurzarbeit im Augenoptikbetrieb  

 
 
 
Augenoptikbetriebe dürfen in Zeiten des Coronavirus nach der Entscheidung der Bundes-
regierung als Handwerksbetriebe und Versorger im Gesundheitswesen ihr Geschäft für 
eine Notversorgung offenhalten. 
 
Die Reduzierung der Ladenöffnungszeiten, die damit in der Regel verbunden sein wird, führt zu 
einem deutlich geringeren Arbeitsaufkommen. Durch die Beantragung von Kurzarbeitergeld kön-
nen Arbeitgeber ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Arbeitnehmer reduzieren. 
 
Der Arbeitgeber zahlt in diesem Fall an den Arbeitnehmer das sogenannte Kurzarbeitergeld. 
Dieses gleicht teilweise den Gehaltsverlust aus, den der Arbeitnehmer durch die Kurzarbeit hat.  
 
Das ausgezahlte Kurzarbeitergeld bekommt der Arbeitgeber durch die Agentur für Arbeit er-
stattet. Er muss hierfür vorher einen Antrag bei der Agentur für Arbeit stellen.  
 
Den entsprechenden Vordruck finden Sie hier: 
 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf 
 
Kurzarbeit dient dem Erhalt des Arbeitsplatzes. Andernfalls müssten viele Handwerksbetriebe in 
der aktuellen Krise aufgrund finanzieller Engpässe ihre Angestellten entlassen, obwohl abzuse-
hen ist, dass die Pandemie zeitlich begrenzt ist. Sie schützt den Arbeitnehmer vor der Arbeitslo-
sigkeit und sichert dem Arbeitgeber seine qualifizierten Mitarbeiter und das damit verbundene 
Unternehmens-Know-how.  
 

 Was versteht man unter Kurzarbeit?  
 
Die Arbeitszeit wird vorübergehend verkürzt. Sie kann im Einzelfall für alle Beschäftigten ange-
ordnet werden oder nur für einen Teil. Die von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer arbeiten 
für einen befristeten Zeitraum weniger Stunden. Im Falle eines kompletten Arbeitsausfalls in 
Folge des Coronavirus kann die Kurzarbeit sogar in eine Arbeitsreduzierung auf „Null“ mün-
den. Der Arbeitnehmer arbeitet dann im Rahmen der Kurzarbeit überhaupt nicht mehr. Dies wäre 
der Fall, wenn es flächendeckend zu angeordneten Betriebsschließungen kommt.  
 

 Wie lang kann ich Kurzarbeitergeld beziehen?  
 
Grundsätzlich kann Kurzarbeit für bis zu 12 Monate beantragt werden. In außergewöhnlichen 
Fällen ist sie auf bis zu 24 Monate verlängerbar.  
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Ablaufplan:  
 
Wie und wo wird Kurzarbeitergeld beantragt?  

 
 
Schritt 1: Zustimmung der betroffenen Mitarbeiter  
 

 Die Kurzarbeit muss mit Zustimmung der betroffenen Mitarbeiter erfolgen und sollte 
schriftlich dokumentiert werden.  

 Die schriftliche Zustimmung ist bereits erfolgt, wenn eine Regelung im Arbeitsvertrag 
getroffen wurde. Nutzen Sie die Arbeitsverträge des AOV NRW, ist in der Regel eine 
Zustimmung bereits erteilt. Allerdings ist in der Kurzarbeiterregelung eine längere Ankün-
digungsfrist (von 4 Wochen) enthalten. Diese gilt es, einzelvertraglich zu reduzieren. Das 
entsprechende Muster (1) ist beigefügt. 

 Auch der Umfang der Kurzarbeit muss mit den betroffenen Beschäftigten vereinbart wer-
den. Es muss schriftlich fixiert werden, um wie viel Prozent die jeweilige Arbeitszeit redu-
ziert werden soll. 

 Besteht im Unternehmen ein Betriebsrat, muss dieser der Kurzarbeit zustimmen.  
 
 
Bitte beachten Sie:  
 
Die Kurzarbeit kann auch auf einzelne Abteilungen beschränkt sein, die besonders von dem 
vorrübergehenden Arbeitsausfall betroffen sind.  
 
Die Arbeitszeitreduzierung muss nicht zu gleichen Teilen erfolgen. Möglich ist auch eine Rege-
lung, bei der ein Beschäftigter beispielsweise 25 Prozent, ein zweiter 50 Prozent und ein dritter 
75 Prozent weniger arbeitet.  
 
 
Schritt 2: Anmeldung der Kurzarbeit  
 
Der Arbeitgeber muss der zuständigen Agentur für Arbeit den vorübergehenden Arbeitsausfall 
anzeigen. Der Anzeige ist die Liste der Arbeitnehmer beizufügen, die der Kurzarbeit zugestimmt 
haben. Ein Muster (2) haben wir beigefügt.  
 
Die Agentur entscheidet schnellst möglich, ob die Voraussetzungen für die Erstattung von Kurz-
arbeitergeld erfüllt sind.  
 
Ist die Kurzarbeit angezeigt worden, können Sie mit Leistungsantrag die Kurzarbeit beantragen. 
Diesen Antrag finden Sie hier: 
 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf 
 
 
 
Voraussetzungen für die Anmeldung von Kurzarbeitergeld:  
 
Nachweis des erheblichen Arbeitsausfalls  
 
Kurze Beschreibung der aktuellen wirtschaftlichen Situation aufgrund der Coronavirus-Pande-
mie. Welche Aufträge sind weggefallen, welche Aufträge können nicht ausgeführt werden (be-
hördliche Anordnung). Soweit vorhanden, entsprechende Belege beifügen.  
 
 



 
Bestehen versicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse  
 
Arbeitnehmer, für die die Kurzarbeit angemeldet wird, müssen auch nach Beginn des Arbeits-
ausfalls in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen und dürfen nicht ge-
kündigt worden sein. 

10 % der Belegschaft von Kurzarbeit betroffen  
 
Rückwirkend zum 01.03. müssen mindestens 10 % (aktuell noch ein Drittel) der Arbeitnehmer 
von der Kurzarbeit und einem Entgeltausfall von jeweils mindestens 10 % des monatlichen Brut-
togehalts betroffen sein.  
 
Arbeitsausfall vorübergehender Natur  
 
Der Arbeitsausfall muss vorübergehender Natur sein. Das Coronavirus ist weder branchen- 
noch saisonüblich. Es wird auch nicht durch wirtschaftliche Faktoren verursacht. Vielmehr han-
delt es sich um ein unabwendbares Ereignis, das zudem von vorübergehender Natur ist.  
 
Aktuell kein Ausgleich von arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeitkonten  
erforderlich  
 
Es sind nur Überstunden abzubauen, die über das vertraglich vereinbarte Maß hinausgehen. 
Beispiel: Das Arbeitszeitkonto sieht eine maximale Anzahl von 20 Überstunden vor. Der Arbeit-
nehmer hat zurzeit 35 Überstunden angesammelt. Demnach wären zunächst 15 Stunden abzu-
bauen, bevor Kurzarbeit beantragt werden kann. 
 
Kein Abbau von Urlaubsansprüchen bei bestehendem Urlaubsplan  
 
Grundsätzlich kann Kurzarbeit vermieden werden, indem die Arbeitnehmer Urlaub nehmen. 
Dies betrifft in jedem Fall den Resturlaub des Vorjahres (2019). Für das aktuelle Urlaubsjahr 
muss nicht von der bereits erfolgten Urlaubsplanung gegen den Willen des Arbeitnehmers ab-
gewichen werden. Der Urlaubsplan ist der Agentur vorzulegen.  
 
 
Schritt 3: Antrag auf Erstattung des Kurzarbeitergeldes  
 
Zunächst berechnet der Arbeitgeber (bzw. sein Steuerberater) das Kurzarbeitergeld und zahlt 
es an die betroffenen Arbeitnehmer aus. Der Arbeitgeber geht dabei zunächst in Vorleistung und 
gleicht teilweise den entstandenen Gehaltsverlust des Arbeitnehmers aus. Daneben zahlt er, in 
gewohnter Art und Weise, den Lohn für die vom Arbeitnehmer tatsächlich geleistete Arbeit. Da-
nach beantragt er schriftlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit die Erstattung des Kurzar-
beitergeldes.  
 
Bitte beachten: Die Beantragung muss innerhalb von 3 Monaten erfolgen. Die Ausschlussfrist 
beginnt mit dem Ablauf des Kalendermonats, für den das Kurzarbeitergeld beantragt wird.  
 
Wie lange dauert die Beantragung des Kurzarbeitergeldes?  
 
Im Normallfall wird der Erstattungsantrag für das Kurzarbeitergeld unverzüglich durch die Agen-
tur für Arbeit geprüft und bearbeitet. Nach Prüfung der Rechtmäßigkeit wird das Kurzarbeitergeld 
in der Regel innerhalb von 15 Arbeitstagen an den Arbeitgeber ausgezahlt. Aufgrund der zu 
erwartenden großen Anzahl von Anträgen, wird sich die Bearbeitungszeit voraussichtlich erheb-
lich verlängern. 
 
 



 
 
Für welche Beschäftigte kann keine Kurzarbeit beantragt werden?  
 
Folgende Beschäftigte haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld:  
 
▪ Auszubildende  
▪ Minijobber  
▪ Bezieher von Krankengeld  
▪ Rentner  
 
 
Wie hoch ist das ausgezahlte Kurzarbeitergeld?  
 
Im Rahmen der Kurzarbeit wird der Lohn entsprechend der Verringerung der Arbeitszeit redu-
ziert. Der Bruttolohn reduziert sich somit um den gleichen Prozentsatz wie die Arbeitszeit. Dies 
hat erhebliche Lohneinbußen des Arbeitnehmers zur Folge, die das Kurzarbeitergeld kompen-
siert.  
 
Das Kurzarbeitergeld richtet sich nach dem Ausfall des Nettoentgelts und beträgt in der Regel 
60 Prozent vom Verlust des Nettogehalts. Leben im Haushalt des betroffenen Arbeitnehmers 
ein oder mehrere Kinder beträgt dieses 67 Prozent.  
 
 
Beispiel (stark vereinfacht): 
Arbeitnehmer verdient bei einer 40 Stundenwoche 1.500,00 EUR netto. Die Arbeitszeit wird 
auf 10 Stunden pro Woche reduziert. (Kürzung von 75 % der Arbeitszeit) Der neue Nettolohn 
würde 375,00 EUR betragen. (Wird vom Arbeitgeber gezahlt.) Das KUG beträgt somit 675,00 
EUR. (60 % von 1.125,00 EUR und wird von der Agentur für Arbeit gezahlt.) Somit erhält der 
Arbeitnehmer 1.050,00 EUR netto. 
Das KUG wird an den Arbeitgeber ausbezahlt, der es an den Arbeitnehmer weiterleiten muss. 
 
Möchten Sie als Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld für ihre betroffenen Arbeitnehmer berechnen, 
steht Ihnen hierzu auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit eine entsprechende Berech-
nungstabelle (https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf) zur Verfügung. 
Sprechen Sie auch mit Ihrem Steuerbüro. 
 
 
 
Sind bei Kurzarbeit Überstunden zulässig?  
 
Überstunden sind bei Kurzarbeit generell unzulässig. Ordnet der Arbeitgeber während der 
Kurzarbeit Überstunden an, bringt er damit zum Ausdruck, dass genügend Arbeit vorhanden ist. 
Dies steht im krassen Widerspruch zur Kurzarbeit und ihren Voraussetzungen. Im Zweifel macht 
sich der Arbeitgeber damit eines Sozialversicherungsbetruges schuldig und der Arbeitnehmer 
leistet hierzu genau genommen Beihilfe.  
 
 
Sind während der Kurzarbeit betriebsbedingte Kündigungen zulässig?  
 
Zwar soll die Kurzarbeit betriebsbedingte Kündigungen verhindern, dennoch sind sie während 
der Kurzarbeit zulässig. Stellt sich nämlich der Arbeitsausfall als nicht nur vorübergehend heraus 
und ist damit zu rechnen, dass ein Angestellter nicht mehr dauerhaft beschäftigt werden kann, ist 
es zulässig, die betriebsbedingte Kündigung auszusprechen. 
 
 
 
 



 
Ist während der Kurzarbeit Urlaub zu gewähren?  
 
Grundsätzlich kann dieser genommen werden. Im Normallfall wäre dies sogar wünschenswert, 
da sich die Kurzarbeit dadurch möglicherweise umgehen lässt. In Zeiten von Corona muss jedoch 
abgewogen werden, ob der Arbeitgeber in der Lage ist das Urlaubsentgelt in der üblichen Höhe 
zu gewähren, da der Arbeitswegfall möglicherweise zu erheblichen Umsatzeinbußen führt. Zu-
mindest sollte das Urlaubsentgelt entsprechend der Höhe des Kurzarbeitergeldes reduziert wer-
den, auch wenn dies unter Arbeitsrechtlern umstritten ist. 
 
Besteht bei Krankheit ein Entgeltfortzahlungsanspruch im Rahmen der Kurzarbeit?  
 
Wird der Arbeitnehmer während der Kurzarbeit arbeitsunfähig geschrieben, besteht ein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung, und zwar nur für die reduzierte Arbeitszeit, die für die Kurzarbeit ver-
einbart wurde. Auch der Anspruch auf das Kurzarbeitergeld hat weiterhin Bestand.  
 
Hat ein Arbeitnehmer während der Kurzarbeit keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, weil er 
Krankengeld bezieht, entfällt gleichzeitig auch der Anspruch auf das Kurzarbeitergeld. In der 
Kurzarbeit wird zur Berechnung des Krankengeldanspruches das Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, 
das der Arbeitnehmer vor Einführung der Kurzarbeit erhielt.  
 
 
Was ist mit Selbständigen? 
 
Da Selbstständige nicht in der Arbeitslosenversicherung pflichtversichert sind, können sie auch 
kein Kurzarbeitergeld beantragen. 
 
Weitere Informationen zum Kurzarbeitergeld finden Sie hier: 
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld 

 
Startseite für Formulare zum Kurzarbeitergeld 
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen 

 
Startseite für Infos und Berechnungen 
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall 
 
Merkblatt 8a der BA zum Kurzarbeitergeld 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf 
 
Formular der BA Anzeige über Arbeitsausfall 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf 
 
Formular der BA Antrag auf Kurzarbeitergeld – Leistungsantrag -  
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf 
 
Formular der BA Kurzarbeitergeld-Abrechnungsliste – Anlage zum Leistungsantrag  
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug108_ba013010.pdf 
 
BA Hinweise zum Antragsverfahren 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/hinweise-kurzarbeitergeld_ba014273.pdf 
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